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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.09.1970 

Geschäftszahl 

1237/68 

Rechtssatz 

Ausführungen zur Frage, ob im Beschwerdefall die Anschaffungskosten einer Anzahl von Grundstücken mit 
dem Teilwerte derselben am Anschaffungstag identisch waren. 

Anmerkung: Im Beschwerdefall hatte ein Realitätenvermittler Grundstücke zum vermittlungsweisen Verkauf um 
einen bestimmten Gesamtpreis übernommen. Dies mit der Maßgabe, daß er Grundstücke, die bis zu dem 
vereinbarten Endtermin unverkauft geblieben waren, um den Preis der Differenz zwischen den bis dahin 
erzielten Erlösen und dem vereinbarten Gesamtpreis selbst zu übernehmen hatte. Vier Monate vor dem 
Endtermin, nachdem er 5 % der Gesamtfläche um 85 % des Gesamtpreises veräußert hatte, vollzog er den 
Selbsteintritt, indem er die restlichen 95 % der Gesamtfläche um 15 % des Gesamtpreises für sich erwarb (Kein 
echter Preis). 

Beachte 

y5658; 

yk5746 


